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Grosser Börsengang, grosse Risiken? 
Syngenta will an die Börse – es wäre einer der grössten Börsengänge im kommenden Jahr. Eine Studie zeigt, was nicht im Börsenprospekt 
steht. Die Firma weist die «falschen Einschätzungen» zurück.

Pascal Michel

BASEL. Noch wartet die Syngenta-Spitze 
um Erik Fyrwald auf grünes Licht der chi-
nesischen Regulierungsbehörde. Ende Ok-
tober hiess es, der Börsengang des Agrar-
Chemiekonzerns mit Sitz in Basel und 
Eigentümern in China stehe kurz bevor. 
Damals war die Rede davon, das Unterneh-
men bis Ende Jahr an die Shanghaier Tech-
Börse zu bringen. Dies dürfte nun kaum 
mehr realistisch sein. Denn die chinesi-
sche Bürokratie lässt sich Zeit. Angedacht 
ist der Kotierung nun im ersten Quartal des 
neuen Jahres. 

Es dürfte einer der grössten Börsengänge 
im kommenden Jahr werden. Syngenta 
will nach eigenen Angaben rund 20 Pro-
zent der eigenen Aktien für circa 10 Milliar-
den Dollar an die Börse bringen. Daraus 
lässt sich ein Börsenwert von 50 Milliarden 
Franken ableiten. 

Das Geschäft von Syngenta, das zum chi-
nesischen Staatskonzern Sinochem gehört, 
läuft trotz Ukraine-Kriegs und wirtschaft-
lichem Abschwung ausgezeichnet: In den 
ersten neun Monaten erwirtschaftete das 
Unternehmen einen Umsatz von 25,9 Mil-
liarden Dollar – das sind 27 Prozent mehr 
als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor 
Steuern lag bei 4,6 Milliarden Dollar. Be-
sonders das China-Geschäft wächst stark 
und trägt bereits 20 Prozent zu den Ge-
samtverkäufen der Gruppe bei. 

Gute Aussichten für zukünftige Investo-
ren also? Mitnichten, finden die Finanz-
analysten von Profundo. Sie haben im Auf-
trag der Schweizer Nichtregierungsorgani-
sation Public Eye die Risiken von Syngentas 
Geschäftsmodell durchleuchtet und sehen 
den Agrochemiekonzern an verschiedens-
ten Fronten massiv unter Druck. 

Da wäre zuerst das Geschäft mit «hochge-
fährlichen Pestiziden», wie sie der Verbund 
Pesticide Action Network klassifiziert. 
Würde der Verkauf der in Europa bereits 
verbotenen Wirkstoffe wie das umstrittene 
Herbizid Paraquat weltweit untersagt, 

könnte Syngenta 20 Prozent des Pestizid-
Umsatzes (3,5 Milliarden Dollar) wegbre-
chen. Insgesamt könnten solche strengeren 
Regulierungen den Jahresgewinn von Syn-
genta um 630 Millionen Franken dämpfen. 
Hinzu kommen Produktionslinien im Wert 
von 2,5 Milliarden Franken, die abgeschrie-
ben werden müssten.

Auch an der juristischen Front droht 
Syngenta Ungemach. Im Börsenprospekt, 
der nur auf Chinesisch vorliegt, beziffert 

Syngenta die Aufwände für Rechtsfälle auf 
sechs Milliarden Dollar. Müsste Syngenta 
sich aber an den Kosten für Berufskrank-
heiten bei Arbeitern (Parkinson und Non-
Hodgkin-Lymphom) in der Landwirtschaft 
sowie an den Trinkwasserverunreinigun-
gen beteiligen, würde es deutlich teurer. 
Laut Berechnungen von Profundo beliefen 
sich diese Kosten auf 7,2 bis 14,4 Milliarden 
Dollar. Zudem sind die Klimarisiken für 
Syngenta nicht unerheblich. Sollten Emis-

sionen dereinst mit einer Steuer belegt wer-
den, könnte es für den Konzern schmerz-
haft werden. 

Die Kosten beziffert die Studie für die Pe-
riode zwischen 2016 und 2050 auf bis zu 
127 Milliarden Dollar. Dies liegt daran, dass 
Syngenta ein wichtiger Düngerhersteller 
ist, in China gar Marktführer. Die Her-
stellung von synthetischem Dünger ver-
schlingt grosse Mengen Erdgas, und einst 
im Boden, setzt Dünger Lachgas frei, ein 
hochwirksames Treibhausgas. 

«Report ignoriert die Vorteile»
Insgesamt hat die Organisation Pro-

fundo somit finanzielle Risiken zwischen 
28 Milliarden und 155 Milliarden Dollar 
errechnet. Diese Werte bleiben Zahlen-
spiele: So ist beim grössten Risiko, den 
Klimakosten, in China keine CO2-Beprei-
sung absehbar. Im Gegenteil: Die dortige 
Regierung drängt darauf, die eigene 
Landwirtschaft zu intensivieren und die 
Erträge zu steigern. In einem Land mit 
einem Mangel an kultivierbarem Land ist 
der Einsatz von Dünger deshalb bisher die 
einfachste Lösung, um die Produktion zu 
steigern. 

Auf Anfrage weist Syngenta «die Prä-
misse der Analyse mit Nachdruck zurück, 
da diese auf falschen und voreinge-
nommenen Einschätzungen bezüglich 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel 
beruht». Der Report ignoriere die Vorteile 
dieser Produkte vollständig, die es zum 
Ziel hätten, landwirtschaftliche Erträge zu 
sichern, um eine wachsende Weltbevölke-
rung mit nahrhaften und erschwinglichen 
Nahrungsmitteln zu versorgen und gleich-
zeitig das Klima, den Boden und die Arten-
vielfalt zu schützen. «Unsere Branche ge-
hört zu den am stärksten regulierten der 
Welt», hält der Konzern fest. «Jedes Pro-
dukt wird von den Aufsichtsbehörden ri-
goros getestet. Es ist unser Ziel und die 
Strategie, die Landwirtschaft mittels mo-
dernster Produkte und Technologien zu 
unterstützen.»Der Agrarchemiekonzern Syngenta befindet sich seit 2017 in chinesischer Hand.   BILD CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE
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Parlament will Ziel für  
Stickstoffverlust tiefer setzen
BERN. Das Parlament will mit Rücksicht 
auf Viehhalter das Ziel bei den Nähr-
stoffverlusten aus der Landwirtschaft 
tiefer setzen, als es der Bundesrat in 
einer Verordnung vorsieht. Der Natio-
nalrat hat als Zweitrat eine Motion  
von Johanna Gapany (FDP/FR) ange-
nommen.

Der Entscheid fiel gestern mit 93  
zu 90 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Im 
Ständerat war der Vorstoss mit 25 zu  
18 Stimmen erfolgreich. Mit dem Ja bei-
der Räte ist nun der Bundesrat am Zug.

Die noch nicht in Kraft getretene 
 Verordnung sieht vor, dass die Stick-
stoff- und Phosphor-Verluste in der 
Landwirtschaft bis 2030 um je mindes-
tens 20 Prozent zurückgehen. Aus-
gangsbasis sind gemäss der für Anfang 
2023 geplanten Verordnungsänderung 
die Mittelwerte der Jahre 2014 bis 2016. 
Dies Ziele muss der Bundesrat nun noch 
einmal überdenken.

Stickstoffziel «nicht umsetzbar»
Das Reduktionsziel beim Stickstoff 

würde eine Reduktion des Tierbestan-
des in der Landwirtschaft erfordern, 
sagte Marcel Dettling (SVP/SZ) im Na-
men der Wirtschaftskommission des 
Nationalrats (WAK-N). In der Vernehm-
lassung habe eine Mehrheit für eine Re-
duktion um 10 Prozent bevorzugt. Mehr 
sei «nicht umsetzbar».

Der Bundesrat habe mit der Verord-
nung überstürzt gehandelt, so der Tenor 
im landwirtschaftsaffinen Kreis im Par-
lament. In der Branche gebe es Unsi-
cherheiten. Viele Bauern hätten sich in 
den arbeitsintensiven Sommermonaten 
noch nicht richtig informiert können 

über die geplanten Neuerungen. Die 
Ratslinke setzte sich zusammen mit der 
GLP und dem Bundesrat für ein Nein 
ein. Sie argumentierten mit der Glaub-
würdigkeit des Parlaments. Die Räte 
dürften ihre Zusagen im Zusammen-
hang mit den zwei Pestizid-Initiativen 
nach dem Nein an der Urne nun nicht 
wieder infrage stellen.

Biodiversitätsvorgaben bleiben
Eine Mehrheit der WAK-N wollte noch 

weitergehen und auf den Parlaments-
entscheid zu den Biodiversitätsvorga-
ben zurückkommen. Sie argumentierte 
damit, dass angesichts der weltweit an-
gespannten Versorgungslage vermehrt 
auf die inländische Produktion gesetzt 
werden müsse.

Heute kommen 57 Prozent der Nah-
rungsmittel in der Schweiz aus einhei-
mischer Produktion – zu wenig, wie 
Dettling befand. Deshalb sollte der Bun-
desrat die geplante Mindestvorgabe von 
3,5 Prozent an Biodiversitätsförderflä-
chen auf der Ackerfläche rückgängig 
machen. Diese neue Regel wurde auf-
grund des Krieges in der Ukraine bereits 
um ein Jahr auf 2024 verschoben.

Mit 97 zu 89 Stimmen bei 4 Enthal-
tungen beschloss der Nationalrat aber, 
den Richtwert in der Direktzahlungs-
verordnung nicht zu streichen. Diese 
Motion von Ständerat Beat Rieder 
(Mitte/VS) ist damit vom Tisch.

Die Ratslinke warnte zuvor davor, die 
dem Volk versprochenen Bio-Vorgaben 
zu verwässern. Mit der extensiven Land-
wirtschaft würden dem Boden viele 
Nährstoffe entzogen, sagte auch Kath-
rin Bertschy (GLP/BE). (sda)

Lästige Vermittleranrufe  
sollen seltener werden 
BERN. Für alle Vermittlerinnen und Ver-
mittler von Krankenversicherungen gel-
ten künftig strengere Regeln. Unter an-
derem ist ihnen die sogenannte Kalt-
akquise untersagt. Darauf haben sich 
die Räte nach langem Hin- und Her ge-
einigt.

Der Nationalrat hat gestern das Re-
sultat der Einigungskonferenz mit 114 
zu 57 Stimmen bei 10 Enthaltungen 
 gutgeheissen, der Ständerat folgte ihm  
am Nachmittag mit 33 zu 1 Stimme bei  
7 Enthaltungen.

Uneinig waren sich die Räte bis am 
Schluss bei der Frage, ob die verschärf-
ten Regeln für alle Vermittlerinnen und 
Vermittler gelten sollen oder nur für 
jene, die nicht bei einer Versicherung 
angestellt sind, also nur für externe Bro-
ker, die schnell möglichst viele Versi-
cherungen verkaufen wollen.

Das Geschäft ist damit bereit für die 
Schlussabstimmung. Dort ist es aller-
dings stark absturzgefährdet. In der Ge-
samtabstimmung der Kommission zur 
ganzen Vorlage gab es nebst 11 befürwor-
tenden Stimmen zwar keine Nein-Stim-
men, aber 15 Enthaltungen. Zudem liegt 
nun nur die Maximalvariante vor, was 
vor allem der bürgerlichen Seite als Ab-
lehnungsgrund zupass kommen könnte.

Deckel bei Provisionen
Eine Ausbildungspflicht und ein De-

ckel bei den Provisionen für die Ver-
käufer sollen gemäss den vorliegenden 
 Beschlüssen neu für alle Verkäufer von 
Krankenversicherungen gelten. So sol-
len Schlupflöcher gestopft werden. Ver-
sicherer kaufen oft bisher nicht regu-
lierte externe Vermittleragenturen auf, 

um die Branchenvereinbarungen zu 
umgehen.

Angerufene könnten ohnehin nicht 
unterscheiden, ob sie von einem inter-
nen oder externen Verkäufer kontak-
tiert würden, sagte Jörg Mäder (GLP/
ZH) am Mittwochmorgen im National-
rat. Mit der neuen Regelung würde die 
«lästige Kaltakquise» unterbunden.

Während Bundesrat und Ständerat 
von Anfang an wollten, dass die Regeln 
bezüglich Ausbildung und Entlöhnung 
für alle Vermittlerinnen und Vermittler 
gelten sollen, wollte der Nationalrat die 
strengeren Regeln auf externe Vermittle-
rinnen und Vermittler beschränken –
also auf jene, die nicht bei einer Versiche-
rung angestellt sind oder für ein Vermitt-
lungsunternehmen (Broker) arbeiten.

Berset: «Endlich klare Regeln»
Daneben haben die Räte bereits in 

früheren Sessionen beschlossen, dass 
neu auch das Verbot der Kaltakquise 
(also Telefonwerbung bei Personen, die 
nie bei der betreffenden Kasse versi-
chert waren oder es seit längerer Zeit 
nicht mehr sind) und eine Pflicht zum 
Protokollieren des Gesprächs festgelegt 
werden sollen.

Regeln zu diesen und weiteren Aspek-
ten kann die Branche in einer Branchen-
vereinbarung selber festlegen. Der Bun-
desrat kann diese für allgemeingültig 
erklären, wenn die antragstellenden 
Versicherungen zusammen zwei Drittel 
der Versicherten vertreten. Gegen den 
Willen des Bundesrats beschloss das 
Parlament, dass der Bundesrat die Versi-
cherer vor der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung anhören muss. (sda)

Parlaments-Journal

Erleichterte Adoption  
von Stiefkindern
BERN. Das Parlament will die Stief-
kindadoption erleichtern. Dafür  
soll die Voraussetzung eines einjäh-
rigen Pflegeverhältnisses entfallen. 
Das hat nach dem Nationalrat ges-
tern auch der Ständerat entschie-
den. Die Voraussetzung des einjäh-
rigen Pflegeverhältnisses als Adop-
tionsbedingung für ein Stiefkind 
soll entfallen, wenn ein leiblicher 
 Elternteil bereits bei Geburt des 
 Kindes mit dem Adoptionswilligen 
zusammenlebt. Nichts wissen wollte 
die grosse Kammer dagegen von 
einem verstärkten Rechtsschutz für 
im Ausland durch Fortpflanzungs-
medizin oder Samenspende ge-
zeugte Kinder. Die Anpassungen  
bei der Stiefkindadoption sind Folge 
der «Ehe für alle» und stellen gleich-
geschlechtliche Paare heterosexuel-
len Partnerschaften gleich.  

Gewaltfreie Erziehung im 
Zivilgesetzbuch verankern
BERN. Das Parlament hat dem Bun-
desrat gegen dessen Willen den Auf-
trag erteilt, das Recht für Kinder  
auf eine gewaltfreie Erziehung auch 
im Schweizerischen Zivilgesetzbuch 
(ZGB) zu verankern. Der Ständerat 
stimmte gestern als Zweitrat einem 
Vorstoss von Nationalrätin Christine 
Bulliard-Marbach (Mitte/FR) mit  
27 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
zu. In der Schweiz erleben laut der 
Motionärin 130 000 Kinder in der 
Erziehung Gewalt. Der Grundsatz 
des besonderen Schutzes gehöre 
deshalb auch ins ZGB. 


